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Text 

Artikel 16 

Verkauf an und durch Minderjährige 

(1) Jede Vertragspartei beschließt wirksame gesetzgeberische, vollziehende, administrative oder sonstige 
Maßnahmen auf der geeigneten staatlichen Ebene und führt solche Maßnahmen durch, um den Verkauf 
von Tabakerzeugnissen an Personen unter dem durch internes oder innerstaatliches Recht festgelegten 
Alter oder unter einem Alter von 18 Jahren zu verhindern. Diese Maßnahmen können Folgendes 
umfassen: 

 a) Vorschriften, dass alle Verkäufer von Tabakerzeugnissen in ihrer Verkaufsstelle einen klaren und 
deutlich sichtbaren Hinweis auf das Verbot der Abgabe von Tabakerzeugnissen an Minderjährige 
anbringen und im Zweifelsfall verlangen, dass jeder Käufer von Tabakerzeugnissen in geeigneter 
Form nachweist, dass er volljährig ist; 

 b) Verbot des Verkaufs von Tabakerzeugnissen in einer Art und Weise, bei der sie direkt zugänglich 
sind, zum Beispiel in Warenregalen; 

 c) Verbot der Herstellung und des Verkaufs von Süßigkeiten, Snacks, Spielzeug oder sonstigen 
Gegenständen in der Form von Tabakerzeugnissen, die Minderjährige ansprechen, und 

 d) Sicherstellung, dass Zigarettenautomaten in ihrem Hoheitsbereich für Minderjährige nicht 
zugänglich sind und nicht für den Verkauf von Tabakerzeugnissen an Minderjährige werben. 

(2) Jede Vertragspartei verbietet die Abgabe von kostenlosen Tabakerzeugnissen an die Öffentlichkeit 
und insbesondere an Minderjährige oder setzt sich für ein derartiges Verbot ein. 

(3) Jede Vertragspartei strebt ein Verbot des Verkaufs einzelner Zigaretten oder kleiner Packungen an, die 
diese Produkte für Minderjährige leichter bezahlbar machen. 

(4) Die Vertragsparteien erkennen an, dass die Maßnahmen zur Verhinderung des Verkaufs von 
Tabakerzeugnissen an Minderjährige zur Erhöhung ihrer Wirksamkeit nach Möglichkeit zusammen mit 
anderen in diesem Übereinkommen enthaltenen Bestimmungen umgesetzt werden sollten. 

(5) Bei der Unterzeichnung, Ratifikation, Annahme oder Genehmigung des Übereinkommens oder dem 
Beitritt zu ihm oder zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt kann eine Vertragspartei durch eine 
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verbindliche schriftliche Erklärung ihre Verpflichtung zum Verbot der Einführung von 
Zigarettenautomaten in ihrem Hoheitsbereich oder, soweit zutreffend, eines vollständigen Verbots von 
Zigarettenautomaten erklären. Die nach diesem Artikel abgegebene Erklärung ist vom Verwahrer allen 
Vertragsparteien des Übereinkommens zuzuleiten. 

(6) Jede Vertragspartei beschließt wirksame gesetzgeberische, vollziehende, administrative oder sonstige 
Maßnahmen, einschließlich Strafen gegen Verkäufer und Händler, und führt solche Maßnahmen durch, 
um die Einhaltung der in den Absätzen 1 bis 5 enthaltenen Verpflichtungen sicherzustellen. 

(7) Jede Vertragspartei soll gegebenenfalls wirksame gesetzgeberische, vollziehende, administrative oder 
sonstige Maßnahmen beschließen und durchführen, um den Verkauf von Tabakerzeugnissen durch 
Personen unter dem durch internes oder innerstaatliches Recht festgelegten Alter oder unter einem Alter 
von 18 Jahren zu verhindern. 
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